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Die Preisfrage
Ansätze für eine öko-soziale Bändigung des Kapitalismus

STEPHAN SCHULMEISTER

F
ür die meisten Umweltschützer 
ist klar: Wirtschaftswachstum 
zerstört die Umwelt, es braucht 
eine klimaneutrale Kreislauf-
wirtschaft mit stagnierender 
oder sogar schrumpfender Pro-

duktion (De-Growth). Denn selbst wenn das 
»grüne« Wachstum ausschließlich auf ökolo-
gischen Investitionen beruhte, etwa in erneu-
erbare Energie und transeuropäische Bahn-
netze, so zögen die zusätzlichen Einkommen 
weitere Umweltschäden nach sich. Simpel ge-
sagt: Die beim Bau von Wind- oder Wasser-
kraftwerken neu Beschäftigten würde auch 
Auto fahren und in den Urlaub fliegen. Diese 
»Rebound-Effekte« machen nach dieser Argu-
mentation »green growth« unmöglich. 

Für viele Ökonomen ist indes klar: Kapitalis-
mus ist mit stagnierender oder gar schrump-
fender Produktion unvereinbar. Sein Wesen 
besteht in der profitgetriebenen Akkumula-
tion von Kapital, also seiner permanenten Aus-
weitung. Bei einem Nullwachstum bliebe aber 
der Kapitalbestand konstant und die reale Pro-
fitrate läge bei null.

Aus beiden Zusammenhängen folgt: Der Ka-
pitalismus zerstört die Umwelt und damit sich 
selbst, er muss implodieren (»Post-Kapitalis-
mus«). Allerdings: Politische Systeme brechen 
zwar mitunter rasch zusammen, doch der Kapi-
talismus ist viel mehr, er umfasst – in verschie-
denen Erscheinungsformen – seit 500 Jahren 
die Welt. Er hat Werte und Verhaltensweisen 
verändert, besonders in seiner finanzkapitalis-
tischen Variante, und wird ohne ein dominan-
tes Gegenmodell und eine dafür kämpfende 
weltweite Bewegung nicht verschwinden. 
Doch beides gibt es nicht.

Außerdem: Versuche einer Überwindung des 
Kapitalismus nach einem »großem Plan« wie in 
Russland und China, angeführt von den »Meis-
terdenkern« Lenin und Mao, endeten in Ka-
tastrophen. Umgekehrt hat die reformistische 
Arbeiterbewegung durch das Anstreben der 
großen Ziele in kleinen Schritten wesentlich 
zur sozialen Bändigung des Kapitalismus bei-
getragen, insbesondere durch die Schaffung 
des Sozialstaats. Seit den 1970er Jahren ver-
lor die Sozialdemokratie allerdings mit ihrer 
Neoliberalisierung die großen Ziele und damit 
auch Orientierung und Identität.

Vielleicht sollten wir die Widersprüche zwi-
schen Kapitalismus, sozialem Zusammenhalt, 
Wirtschaftswachstum und Umwelt nicht theo-
retisch zu lösen versuchen, sondern praktisch 
durch Konzipierung und Umsetzung konkreter 
Schritte in Richtung auf neue »große Ziele«: 
eine öko-soziale Kreislaufwirtschaft, die auf 
demokratischer Basis ein gutes Leben der Vie-
len ermöglicht.

Der Weg zu einer solchen realen Utopie be-
steht in einer ökologischen, ökonomischen 
und sozialen Bändigung des Kapitalismus, zäh-
men lässt er sich nämlich nicht. Dazu braucht 
es Ausbau und Erneuerung des Sozialstaats, 
die Einbettung der Ökonomie in die natürli-
che Umwelt, Fokussierung des Profitstrebens 
auf die Realwirtschaft durch radikale Be-
schränkungen von »Finanz-Alchemie« sowie 
die Schaffung jener Infrastruktur, welche eine 
Kreislaufwirtschaft benötigt. Die Umsetzung 
eines solchen Programms zieht in einer Über-
gangsphase ein »green growth« nach sich, des-
sen Rebound-Effekte durch eine permanent 
überdurchschnittliche Verteuerung fossiler 
Energie vermieden werden.

Welche Form dann ein gebändigter Kapi-
talismus bei keinem oder nur minimalem 

Wachstum annimmt oder ob er in einer Kreis-
laufwirtschaft langsam abstirbt, können wir 
künftigen Generationen überlassen.

Auf dem Weg zur sozialen und ökologischen 
Nachhaltigkeit sind gewaltige Veränderungen 
und Investitionen nötig (siehe Randspalte). Ein 
Großprojekt könnte sofort in Angriff genom-
men werden. Es würde Realwirtschaft und Be-
schäftigung ungleich stärker stimulieren, als 
die bisher dominante Geldspritzenpolitik und 
zugleich die Umweltbedingungen verbessern: 
die energetische Erneuerung des Gebäudebe-
stands.

Am Beispiel der Sanierung von circa 16 Mil-
lionen Einfamilienhäusern in Deutschland 
kann das makroökonomische Potenzial eines 
solchen Großprojekts skizziert werden, und 
zwar unter der Annahme, dass dieses Projekt 
in »New-Deal-Manier« innerhalb von zehn Jah-
ren umgesetzt wird.

Die Regierung legt ein Sonderprogramm vor 
zur Umwandlung von Gebäuden in Strompro-
duzenten. Bei Durchschnittskosten von etwa 
60.000 Euro pro Sanierung für Dämmung, 
Photovoltaik samt Stromspeicher und Wär-
mepumpe und 1,6 Millionen Sanierungen pro 
Jahr ergäbe sich ein Investitionsvolumen von 
96 Milliarden Euro. Dadurch würde das BIP – 
unter Berücksichtigung der Multiplikator- und 
Importeffekte – um zumindest 120 Milliarden 
Euro oder 3,5 Prozent gesteigert, und zwar jähr-
lich in den nächsten zehn Jahren. Angesichts 
der Krise leistet die Regierung einen Zuschuss 
von einem Drittel der Kosten. Der Rest kann 
mit Krediten zu Mini-Zinsen finanziert werden. 

Um ein so gewaltiges Investitionsvolumen 
tatsächlich zu generieren, braucht es zusätz-
lich eine Kampagne: Deutschland geht vo-
ran bei der konsequenten Reduktion der CO2-
Emissionen und schafft dadurch zusätzliche 
Arbeitsplätze und damit auch Zuversicht. 

Ein »grünes Wachstum« als Übergang zu ei-
ner Kreislaufwirtschaft kann nur gelingen, 
wenn alle Akteure erwarten, dass die Kosten 
für CO2-Emissionen nie wieder sinken, sondern 
stetig steigen. Denn der Profit von Investitio-
nen in die Reduktion der Emissionen besteht 
in den dadurch vermiedenen Kosten fossiler 
Energie. Doch deren Preise, wie auch die Preise 
der CO2-Emissionsrechte, schwanken enorm, 
nicht zuletzt, weil Derivate bezogen auf Erdöl 
und EU-Emissionsrechte als Vehikel kurzfris-
tiger Spekulation bei »Finanz-Alchemisten« 
beliebt sind.

Daher können weder CO2-Steuern noch der 
Emissionshandel die Erwartungen stetig stei-
gender Emissionskosten verankern und damit 
das Profitmotiv in den Dienst ökologischer In-
vestitionen stellen. 

Ein konkretes Beispiel: Allein in den vergan-
genen 12 Jahren ist der Dieselpreis dreimal um 
etwa 30 Prozent gefallen, obwohl die Mineral-
ölsteuer die CO2-Emissionen implizit mit 180 
Euro je Tonne besteuert – und damit viel stär-
ker als die geplanten CO2-Steuern. Dennoch 
sanken die Preise für Diesel, Benzin und Heizöl, 
weil der Ölpreis noch viel stärker eingebrochen 
war. Besonders stark sind die Treibstoffpreise 
in den vergangenen Monaten gefallen.

Dies macht nicht nur Investitionen in CO2-
Reduzierungen nachträglich unrentabel, son-
dern lässt den Kauf von SUVs etc. wieder at-
traktiv erscheinen. Selbst das Recycling von 
Kunststoff, wie PET-Flaschen, wird gebremst, 
weil es beim niedrigen Ölpreis billiger ist, sie 
neu zu produzieren.

Eine Stabilisierung der Preise fossiler Ener-
gie ist für die Bekämpfung der Erderwär-
mung von fundamentaler Bedeutung, weil 
die notwendigen Investitionen extrem lange 

Amortisationszeiten aufweisen und daher ma-
ximale Planungssicherheit verlangen. Sie rech-
nen sich erst nach vielen Jahren, das gilt etwa 
für die energetische Gebäudesanierung, oder 
sogar erst nach Jahrzehnten, das gilt etwa für 
ein transeuropäisches Netz von Hochgeschwin-
digkeitszügen oder die Wasserstofftechnologie.

Die Unsicherheit über die Preise fossiler 
Energie macht die Bekämpfung der Erder-
wärmung zur Spekulation. Würden hingegen 
alle Akteure wissen: Fossile Energie wird je-
des Jahr teurer, und sei es nur um fünf Pro-
zent, dann können sie sich ausrechnen, wie viel 
sie sich in Zukunft aufgrund des Zinseszinsef-
fekts ersparen, wenn sie heute in die CO2-Ver-
meidung investieren.

Ein solcher gesellschaftlich festgelegter 
Preisanstieg ist umso wichtiger, weil die Öl-
preise langfristig niedrig bleiben dürften, ins-
besondere wegen schwindender Marktmacht 
der OPEC und neuen Anbietern, die etwa durch 
die Fracking-Technologie in den USA entstan-
den sind.

Wie könnte ein stetig steigender Pfad der 
Preise fossiler Energie erreicht werden? Statt 
den CO2-Gehalt von Öl, Kohle und Erdgas zu 
besteuern, sollte die EU einen Preispfad für 
diese drei Energieträger festlegen (zunächst 
für etwa 20 Jahre) und die Differenz zwischen 
dem EU-Zielpreis und dem jeweiligen Welt-
marktpreis durch eine monatlich angepasste 
Mengensteuer abschöpfen. 

Eine solche Energiesteuer könnte der 
EU langfristig, je nach Startpreis, mehr als 
500 Milliarden Euro pro Jahr einbringen. Diese 
Mittel könnten teils zur Finanzierung ökologi-
scher Großprojekte verwendet werden, teils 
zur Unterstützung von durch die Verteuerung 
fossiler Energie übermäßig belasteten Haus-
halten.

Technisch wäre die Umsetzung einer solchen 
flexiblen Mengensteuer einfach: Ausgehend 
von der Differenz zwischen dem EU-Zielpreis 
und dem Weltmarktpreis wird die im Folgemo-
nat gültige Steuer pro Mengeneinheit Öl, Kohle 
und Erdgas von der EU-Kommission festgelegt 
und in den Mitgliedstaaten von den Produzen-
ten und Importeuren fossiler Energie bezahlt. 

Die Kombination einer Stärkung des Sozial-
staats und einer ökologischen Erneuerung des 
Realkapitalstocks mit einer stetigen Verteue-
rung fossiler Energie ermöglicht die Realisie-
rung eines »green growth«: Die ökologischen 
Investitionen schaffen ein Wirtschaftswachs-
tum, die Erneuerung des Sozialstaats stabili-
siert es und der – nach Bedarf angepasste 
– Preispfad fossiler Energie begrenzt die Re-
bound-Effekte des Wachstums, also die zusätz-
lichen Treibhausgasemissionen als Folge des 
Einkommenswachstums.
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MÖGLICHE SCHRITTE

Schon heute möglich ist es hingegen, kon-
krete Schritte in Richtung einer öko-sozia-
len Kreislaufwirtschaft zu gehen und den 
Kapitalismus so zu bändigen. 

Um den sozialen Zusammenhalt zu stär-
ken, muss der Sozialstaat modernisiert 
werden. Das bedeutet:
	❱ in der Bildung Gratiskindergärten und 
Förderung von Kindern aus bildungsfer-
nen Schichten
	❱ in der Wohnungspolitik Vorrang für öffent-
liches Grundstückseigentum in Städten 
und sozialer Wohnbau
	❱ bei der Beschäftigung Reduktion atypi-
scher, insbesondere prekärer Jobs und 
neue Formen von Arbeitszeitverkürzung
	❱ bei der Altersvorsorge Forcierung der so-
zialstaatlichen Renten
	❱ bei der Pflege müssen 24-Stunden-Pfle-
gerinnen und pflegende Angehörige als 
»normal« sozialversicherte Angestellte 
beschäftigt werden, statt als – meist ge-
setzwidrige – Scheinselbstständige
	❱ Ausbau psycho-sozialer Einrichtungen 
zur Eindämmung der in den letzten Jahr-
zehnten epidemisch gestiegenen seeli-
schen Erkrankungen.

Die Grundvoraussetzung ökologischer 
Nachhaltigkeit besteht in der Klimaneu-
tralität. Die Netto-Emissionen von Treib-
hausgasen, insbesondere von CO2, müs-
sen also bei null liegen. Soll die EU dieses 
Ziel bis 2050 erreichen, bedarf es gewalti-
ger Investitionen: 
	❱ Verwandlung nahezu aller Gebäude in 
kleine – Wärme und Strom erzeugende – 
Kraftwerke durch die Kombination besse-
rer Wärmedämmung, Photovoltaik, Wär-
mepumpen und Stromspeicher
	❱ Schaffung eines transeuropäischen Net-
zes für Hochgeschwindigkeitszüge als Al-
ternative zum Fliegen 
	❱ Umstellung auf Elektroautos im Indivi-
dualverkehr. Zu diesem Zweck sollte ge-
prüft werden, ob die Einführung von Stan-
dardbatterien in der EU und ihr Austausch 
durch Roboter auf den bisherigen Tank-
stellen nicht kostengünstiger, bequemer 
und umweltschonender ist als der derzei-
tige Wildwuchs, insbesondere im Hinblick 
auf ihr Recycling
	❱ Übergang zu Wasserstofftechnologien in 
den energieintensivsten Industrien, also 
Stahl, Papier, Grundstoffchemie und Bau-
stoffe sowie im Lkw-Verkehr
	❱ Investitionen in öffentliche Nahverkehrs-
systeme

Alle diese Projekte können nur umgesetzt 
werden, wenn die Stromerzeugung aus er-
neuerbaren Energien, insbesondere durch 
Photovoltaik und Windkraftwerke, massiv 
ausgebaut wird. 

Schon wichtig, aber bitte nicht zu 
schnell
In Deutschland lässt die Umsetzung eines wirksamen Lieferkettengesetzes auf sich warten. Dabei wäre es 
dringend geboten

MERLE GRONEWEG

I
ch bin für das Lieferkettengesetz« – so äußerte 
sich Kanzlerin Merkel Mitte Dezember wäh-
rend der letzten Regierungsbefragung durch 
das Parlament im Jahr 2020. Nun ist der Jah-
reswechsel vollzogen, eine neue Dekade hat 
begonnen, und die Verabschiedung der UN-

Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte 
(2011) jährt sich bereits zum zehnten Mal. Sie sehen 
vor, dass Unternehmen ihre Wertschöpfungsketten 
und Geschäftsbeziehungen auf menschenrechtliche 
Risiken untersuchen und entsprechende Maßnahmen 
zu ihrer Vorbeugung, Abwendung und Linderung ein-
leiten. Doch in Deutschland lässt die Umsetzung auf 
sich warten. Die im Rahmen der »Initiative Liefer-
kettengesetz« zusammengeschlossenen Menschen-
rechts- und Umweltorganisationen, Gewerkschaften 
und kirchlichen Träger fordern seit Langem einen ver-
bindlichen Rechtsrahmen. Auch der Koalitionsvertrag 
sieht die Einführung eines entsprechenden Gesetzes 
vor, sofern freiwillige Maßnahmen von Unternehmen 
nicht ausreichen. Das ist offensichtlich der Fall, wes-
halb sich das Entwicklungs- und Arbeitsministerium 
inzwischen auf erste gemeinsame Eckpunkte geeinigt 
haben. Aber Wirtschaftsminister Altmaier, der lieber 
den Industrieverbänden ein offenes Ohr schenkt, blo-
ckiert und taktiert. Dem den Forderungen der »Initia-
tive Lieferkettengesetz« ohnehin nicht entsprechen-
den Entwurf droht weitere Verwässerung. Diskussion 
und Verabschiedung im Kabinett werden immer wie-
der verschoben, und zwischen Merkels Aussagen in 
der Öffentlichkeit und Agieren hinter geschlossenen 
Türen herrschte stets eine gewisse Diskrepanz.

Dass es auch anders geht, zeigt ein Blick auf die EU-
Ebene. Im April 2020 kündigte EU-Justizkommissar 
Didier Reynders an, in diesem Jahr einen Gesetzent-
wurf zur unternehmerischen Sorgfaltspflicht vorle-
gen zu wollen. Und für einen (wenn auch sehr eng) 
definierten Unternehmensbereich gelten bestimmte 
Anforderungen an die Erfüllung der menschenrecht-
lichen Sorgfaltspflichten bereits jetzt: Am 1. Januar 
2021 ist die EU-Konfliktmineralien-Verordnung in 
Kraft getreten. Ihr Ziel ist komplex, in den Worten 
der EU-Kommission jedoch simpel formuliert: Sie soll 
dabei »helfen, die Verbindung zwischen Konflikten 
und dem illegalen Abbau von Mineralien zu zerschla-
gen«. Damit nimmt die Verordnung die vier so genann-
ten »Konfliktmineralien« Zinn, Wolfram, Tantal und 
Gold in den Blick. 

Die mit deren Abbau, Weiterverarbeitung und Han-
del erzielten Gewinne tragen insbesondere in der 
Demokratischen Republik Kongo und benachbarten 
Staaten zur Finanzierung von bewaffneten Gruppen, 
Zwangsarbeit und anderen Menschenrechtsverlet-
zungen, aber auch Korruption und Geldwäsche bei. 
Während ihr Abbau dort also gravierende Konsequen-
zen hat, ist die Verwendung dieser Rohstoffe hierzu-
lande so alltäglich wie selbstverständlich: Sie stecken 
in zahlreichen Produkten der imperialen Lebens-
weise, zum Beispiel in Smartphones, Laptops und Au-
tos. Der von politischen Gegner*innen eines Lieferket-
tengesetz immer wieder gern vorgebrachte Appell an 
die individuelle Verantwortung der Verbraucher*in-
nen stößt hier klar an seine Grenzen: Für die meisten 
Produkte, in denen Metalle verbaut werden, gibt es im 
Gegensatz zur Lebensmittel- und Textilbranche keine 
»fair« oder »ökologisch nachhaltig« produzierten Al-
ternativen. Ein völliger »Verzicht« etwa auf Smart-
phone und Laptop verhindert in vielen Bereichen die 
soziale Teilhabe. So bleibt das Gebot, die Geräte ge-
braucht zu kaufen und so lange wie möglich zu nutzen. 
Andere Bereiche fallen ohnehin gänzlich außerhalb 
der behaupteten »Konsument*innen-Macht«, etwa der 
Straßen- und Maschinenbau. Deshalb braucht es den 
politischen Einsatz für gesetzliche Regulierung: Es ist 
die Aufgabe eines Staates, die Unternehmen zur Ach-
tung der Menschenrechte nicht nur zu verpflichten, 
sondern dies auch zu kontrollieren. Eben diese »ex-
traterritoriale« Verantwortung von Staaten und Un-
ternehmen benennen die UN-Leitprinzipien. Dabei 
wird unter anderem die risikobasierte Sorgfaltsprü-
fung als praktisches und wirksames Mittel genannt. 

Die EU-Konfliktmineralien-Verordnung zeigt nun, 
wie dies für einen begrenzten Bereich aussehen 
kann – und welche Lücken bestehen bleiben. EU-Im-
porteure sollen künftig die von der Organisation für 

wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung 
(OECD) festgelegten Leitlinien für die Erfüllung der 
Sorgfaltspflicht für »Mineralien aus Konflikt- und 
Hochrisikogebieten« einhalten. Konkret heißt das: 
Risiken in der Lieferkette ermitteln, eine Strategie 
für den Umgang mit ihnen finden, Überprüfungen 
durch unabhängige Dritte durchführen lassen und 
über diese Aktivitäten jährlich berichten. So müssen 
EU-Importeure jetzt das Land angeben, aus dem die 
Mineralien stammen, die eingeführten Mengen und 
Zeitpunkt ihres Abbaus beziffern sowie Namen und 
Anschriften ihrer Lieferanten nennen. Stammen die 
Rohstoffe aus Konflikt- und Hochrisikogebieten, müs-
sen Importeure zusätzlich darüber informieren, aus 
welcher Mine die Mineralien kommen, an welchem 
Ort sie gehandelt und aufbereitet sowie welche Steu-
ern, Abgaben und Gebühren gezahlt werden. Wenn 
also die politischen Gegner*innen eines Lieferket-
tengesetzes auf kartellrechtliche Bestimmungen und 
Betriebsgeheimnisse pochen, oder aber sich über die 
Komplexität der Anforderungen beschweren, zeigt die 
EU-Konfliktmineralien-Verordnung, was möglich ist. 

Dabei differenziert sie jedoch zwischen »vorgela-
gerten« Unternehmen, die Rohstoffe abbauen, ver-
arbeiten und veredeln – also Bergbauunternehmen, 
Rohstoffhändler, Hütten, Raffinerien etc. –, sowie 
»nachgelagerten« Unternehmen, die die Metalle zu 
einem »fertigen Erzeugnis« verarbeiten – also zum 
Beispiel Komponentenproduzenten oder die Elektro-
nik- und Autokonzerne. Die vorgelagerten Unterneh-
men müssen die oben genannten verbindlichen Vor-
schriften zur Sorgfaltspflicht erfüllen. Nachgelagerte 
Unternehmen müssen dies nur tun, wenn sie »Metal-
lerzeugnisse« einführen. Die Worte der EU-Kommis-
sion sind hier unmissverständlich: »Für Unternehmen, 
deren Tätigkeit nach der Metallerzeugung stattfindet, 
bestehen auf der Grundlage der Verordnung keine 
Verpflichtungen«. Während der Ausarbeitung der 
Verordnung war eben dies einer der zentralen Kri-
tikpunkte der Nichtregierungsorganisationen. Indem 
die Verordnung nur die vorgelagerten Unternehmen 
adressiert, also den sogenannten Upstream von der 
Mine bis zur Schmelze oder Raffinerie, sind davon nur 
sehr wenige Unternehmen betroffen. Laut Schätzung 
der EU-Kommission gilt die Verordnung unmittelbar 
für lediglich 600 bis 1.000 EU-Importeure, die Zinn, 
Tantal, Wolfram und Gold als Mineralerze, Konzent-
rate oder verarbeitete Metalle importieren. 

In den USA wird dies weitreichender geregelt. Ar-
tikel 1502 des »Dodd-Frank Wall Street Reform and 
Consumer Protection Act« (DFA) verpflichtet seit 
2010 alle US-börsennotierten Unternehmen zu Be-
richtspflichten für die Beschaffung von Konfliktmi-
neralien. Unternehmen müssen offenlegen, ob ihre 
Produkte Gold, Tantal, Wolfram und Zinn enthalten. 
Ist dies der Fall, muss überprüft werden, ob die Roh-
stoffe aus der Demokratischen Republik Kongo oder 
benachbarten Staaten stammen. Wenn auch dies der 
Fall ist, muss durch eine unabhängige Überprüfung 
nachgewiesen werden, dass Abbau und Verkauf dieser 
Rohstoffe nicht zur Finanzierung nicht-staatlicher 
bewaffneter Gruppen beigetragen haben. Im Regel-
fall wird diese Aufgabe den Schmelzen und Raffine-
rien übertragen. Deren Anzahl ist im Vergleich zu 
den Bergwerken relativ überschaubar – und zugleich 
können sie die Rückverfolgung der Rohstoffe bis zur 
Mine noch vergleichsweise leicht realisieren. So sind 

inzwischen zahlreiche mehr oder weniger glaubwür-
dige Industrieinitiativen entstanden, die Schmelzen 
und Raffinerien als »konfliktfrei« zertifizieren: Durch 
externe Audits wird überprüft, ob Schmelzen und Raf-
finerien über Management-Systeme zur verantwor-
tungsvollen Beschaffung von Mineralien verfügen – 
und nachweisen können, dass sämtliche verarbeiteten 
Materialien aus Quellen kommen, die nicht zur Kon-
fliktfinanzierung beitragen. 

Für die nachgelagerten Unternehmen etwa der 
Auto- und Elektronikindustrie bedeutet das, dass sie 
Schmelzen und Raffinerien in ihren Wertschöpfungs-
ketten identifizieren und gegebenenfalls auf ihre Zer-
tifizierung hinwirken müssen. Dank des DFA veröf-
fentlichen große Elektronikunternehmen in den USA 
nun Listen, in denen sie die identifizierten Schmel-
zen und Raffinerien namentlich nennen sowie Anga-
ben über ihre Zertifizierung machen. Eine vergleich-
bare Transparenz gibt es hierzulande nicht: Konzerne 
wie BMW, Daimler und VW machen in ihren Nachhal-
tigkeitsberichten inzwischen zwar Angaben darüber, 
wie viele Schmelzen und Raffinerien sie in ihren Wert-
schöpfungsketten identifizieren konnten. Doch es ist 
unklar, wie viele davon als konfliktfrei gelten können, 
von einer namentlichen Nennung ganz zu schweigen. 
Zu dieser dringend erforderlichen Transparenz bei 
den Downstream-Unternehmen leistet die EU-Kon-
fliktmineralien-Verordnung kaum einen Beitrag. 

Aber auch an anderer Stelle bleibt einiges im Dun-
keln. So ist vorgesehen, dass staatliche Behörden, wenn 
sie die Importeure auf Einhaltung der Verordnung über-
prüfen, unter anderem die von Drittparteien vorgeleg-
ten Bedenken berücksichtigen sollen. Ein in diesem 
Zusammenhang umstrittener Punkt ist die Veröffentli-
chung der Liste der Importeure, die von der EU-Verord-
nung direkt betroffen sind. Dafür machten sich euro-
päische Nichtregierungsorganisationen stark – mit der 
Begründung, dass ansonsten wichtige Kontrollmecha-
nismen außer Kraft gesetzt werden. Für die tatsächli-
che Erfüllung der Sorgfaltspflichten müsse auch Trans-
parenz darüber herrschen, wer sie zu leisten habe – und 
diese Information für Dritte, also beispielsweise Presse 
sowie Nichtregierungsorganisationen, einsehbar sein. 
Die Freigabe der Information sei eine »politische Ent-
scheidung« der einzelnen Mitgliedsstaaten, schrieben 
19 Organisationen im Frühjahr 2020. Während sich bei-
spielsweise Österreich für eine Bekanntgabe der unter 
die Verordnung fallenden Unternehmen entschieden 
hat, ist dies in Deutschland nicht der Fall. Das für das 
Durchführungsgesetz zuständige Wirtschaftsministe-
rium übt sich in Zurückhaltung – auch wenn es um die 
potenzielle Bestrafung der Unternehmen geht. Wirkli-
che Sanktionsmöglichkeiten gibt es nicht. Die EU-Kom-
mission selbst schreibt lediglich, die staatlichen Behör-
den sollen »sicherstellen, dass das Unternehmen dieser 
Anweisung Folge leistet«.

Ob und wie dies geschehen wird, bleibt abzuwar-
ten. Ebenfalls abzuwarten bleibt, ob tatsächlich noch 
in dieser Legislaturperiode ein Lieferkettengesetz 
verabschiedet wird, das den Anforderungen der UN-
Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte 
gerecht wird. Dabei offenbart die Umsetzung der EU-
Konfliktmineralien-Verordnung die Gefahren der Ver-
wässerung, wenn eine derartige Gesetzesinitiative 
ihre Runden durch europäische wie nationale Räte, 
Ministerien und Parlamente dreht. Und sie zeigt die 
Komplexität des Themas auf: Wie kann eine effek-
tive Kontrolle der extraterritorialen Aktivitäten von 
Unternehmen durch staatliche, aber auch zivilge-
sellschaftliche Akteure geschehen? Wer gewährleis-
tet etwa die Glaubwürdigkeit jener Initiativen, die 
Zertifizierungen ausstellen – ob nun für »konflikt-
freie« Schmelzen und Raffinerien oder »sozial und 
ökologisch nachhaltig« produzierte andere Waren? 
Wäre eine Verkürzung der Wertschöpfungsketten bei 
gleichzeitiger Transparenz über die Zulieferer nicht 
effektiver? Welche Anpassungen des Zoll- und Unter-
nehmensrechts erfordert dies? Im Duktus der Nicht-
regierungsorganisationen ist die EU-Konfliktminera-
lien-Verordnung der viel beschworene »erste Schritt 
in die richtige Richtung«. Das stimmt. Und es bleiben 
noch viele weitere Schritte zu gehen. 

Merle Groneweg arbeitet bei der deutschen 
Nichtregierungsorganisation Powershift, die sich für 
eine ökologisch und sozial gerechte Wirtschaftsord-
nung einsetzt. https://power-shift.de 
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